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RAT UND KOMMISSION

taxlex-EC 2008/128

Vertragsverletzungsverfahren
Direkte Steuern
Die Kommission hat in den vergangenen Wochen
mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mit-
gliedstaaten eingeleitet oder fortgeführt.1) Diese Ver-
fahren betreffen
& die spanischen Steuervorschriften, wonach natür-

liche Personen, die ihren steuerlichen Wohnsitz in
Spanien aufgeben, einer Wegzugsbesteuerung un-
terliegen (Verstoß gegen Art 18, 39 und 43 EG
und Art 29 und 31 des EWR-Abkommens –
2. Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens nach
Art 226 EG);2)

& die estnischen Bestimmungen, wonach Pensions-
zahlungen an Gebietsfremde stärker besteuert
werden als Zahlungen an gebietsansässige Steuer-
pflichtige (Verstoß gegen Art 39 EG – 2. Stufe
des Vertragsverletzungsverfahrens nach Art 226
EG);3)

& die spanischen Vorschriften, wonach Gebiets-
fremde ihr Bruttoeinkommen zu versteuern ha-
ben, Gebietsansässige dagegen nur ihr Nettoein-
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Dr. Hannes Gurtner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist Partner bei
Leitner + Leitner; Dr. Ines Hofbauer-Steffel, Steuerberaterin, ist Managerin
bei Leitner + Leitner und Lehrbeauftragte am Institut für Österreichisches
und Internationales Steuerrecht an der WU Wien; Priv.-Doz. DDr. Georg
Kofler, LL.M. (NYU), ist Assistenzprofessor im International Tax Program
an der New York University School of Law.
1) In den Klammerausdrücken in der folgenden Aufzählung ist jeweils

die nach Ansicht der Kommission verletzte Vorschrift des Gemein-
schaftsrechts sowie der Stand des Vertragsverletzungsverfahrens nach
Art 226 EG angegeben (die 1. Stufe besteht in einem förmlichen Auf-
forderungsschreiben, die 2. Stufe in einer mit Gründen versehenen
Stellungnahme; sollten sodann die einschlägigen nationalen Bestim-
mungen nicht binnen zwei Monaten im Sinne der Kommission geän-
dert werden, hat diese die Möglichkeit, die Angelegenheiten an den
EuGH zu verweisen).

2) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Spanien auf, die
restriktiven Bestimmungen zur Wegzugsbesteuerung für natürliche
Personen zu ändern, IP/08/1531 (16. 10. 2008).

3) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Estland auf, seine
diskriminierende Besteuerung von Pensionszahlungen an Gebiets-
fremde zu ändern, IP/08/1532 (16. 10. 2008).
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kommen (Verstoß gegen Art 39, 49 und 56 EG
und die entsprechenden Vorschriften des EWR-
Abkommens – 2. Stufe des Vertragsverletzungs-
verfahrens nach Art 226 EG).4)

URTEILE UND BESCHLÜSSE DES EUGH

taxlex-EC 2008/129

C-360/06, Heinrich Bauer Verlag
Bewertungsunterschiede und
Niederlassungsfreiheit
Die deutsche Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs
GmbH hält Kommanditbeteiligungen an einer spani-
schen und einer österreichischen Personengesell-
schaft, die mit einer deutschen Personengesellschaft
vergleichbar sind. Für die Bemessung der auf Ebene
der Muttergesellschaft der Heinrich Bauer Verlag Be-
teiligungs GmbH anfallenden Vermögensteuer wurde
als Wertmaßstab für die beiden Personengesellschaf-
ten gem § 31 dBewG der gemeine Wert herangezo-
gen. Beteiligungen der Gesellschaft an inländischen
Personengesellschaften werden hingegen ausgehend
vom Einheitswert des Betriebsvermögens nach dem
Stuttgarter Verfahren bewertet. Ebenso wie GA
Trstenjak5) war der EuGH in seinem Urteil v 2. 10.
20086) der Ansicht, dass eine solche Bestimmung
die Niederlassungsfreiheit verletzt:

In Ermangelung einer stichhaltigen Rechtfertigung stehen
Art 52 EWG-Vertrag (später Art 52 EG-Vertrag, nach Ände-
rung jetzt Art 43 EG) und Art 58 EWG-Vertrag (später
Art 58 EG-Vertrag, jetzt Art 48 EG) der Anwendung steuer-
rechtlicher Vorschriften eines Mitgliedstaats entgegen, soweit
diese im Rahmen der Bewertung nicht notierter Anteile an ei-
ner Kapitalgesellschaft uU wie denen des Ausgangsverfahrens
dazu führen, dass die kapitalmäßige Beteiligung dieser Kapi-
talgesellschaft an einer in einem anderen Mitgliedstaat ansäs-
sigen Personengesellschaft höher bewertet wird als ihre Beteili-
gung an einer inländischen Personengesellschaft, vorausgesetzt
allerdings, dass eine derartige Beteiligung ihr einen sicheren
Einfluss auf die Entscheidungen der in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässigen Personengesellschaft verleiht und es ihr er-
möglicht, deren Tätigkeiten zu bestimmen.

Anmerkung: Die nunmehr entschiedene Rechts-
sache ist für österreichische Belange insofern von Re-
levanz, als gem § 26 BewG ausländisches land- und
forstwirtschaftliches Vermögen, Grundvermögen und
Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen ist, wohingegen für die Bewertung von vergleich-
barem, inländischen Vermögen die Vorschriften der
§§ 29– 68 BewG heranzuziehen sind.

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen der Nie-
derlassungs- und der Kapitalverkehrsfreiheit schließt
sich der EuGH den Ausführungen des GA an, dass
unter bestimmten Umständen auch eine Komman-
ditbeteiligung dem Gesellschafter einen sicheren Ein-
fluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft vermit-

teln kann, sodass dieser die Tätigkeiten der Gesell-
schaft zu bestimmen imstande ist.7) Die Überprüfung
der Gemeinschaftskonformität erfolgte daher anhand
der Art 43 ff EG.

taxlex-EC 2008/130

C-527/06, Renneberg
Verlustberücksichtigung und
Schumacker-Doktrin
Die Rs Renneberg weist erhebliche Parallelen zu den
Rs Ritter-Coulais8) und Lakebrink9) auf. Herr Renne-
berg wanderte aus den Niederlanden nach Belgien
aus, bezog aber weiterhin sein gesamtes Arbeitsein-
kommen in den Niederlanden. In Belgien erlitt Herr
Renneberg Verluste aus der von ihm bewohnten
Wohnung. Die Niederlande ließen eine Verwertung
dieser Verluste nicht zu, obwohl Herr Renneberg
als unbeschränkt Steuerpflichtiger gemäß der Schu-
macker-Doktrin besteuert wurde. Begründet wurde
dies damit, dass gemäß dem bilateralen DBA Herr
Renneberg nicht als in den Niederlanden ansässig gilt
und die aus der belgischen Wohnung erzielten (nega-
tiven) Einkünfte gemäß dem DBA Belgien zugewie-
sen werden. Der EuGH kam in seinem Urteil v
16. 10. 200810) zu folgendem Ergebnis:

Art 39 EG ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen
Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegen-
steht, nach der ein Gemeinschaftsangehöriger, der nicht in
dem Mitgliedstaat wohnt, in dem er Einkünfte erzielt, die sein
gesamtes oder nahezu sein gesamtes zu versteuerndes Einkom-
men ausmachen, bei der Ermittlung der Besteuerungsgrund-
lage für diese Einkünfte in diesem Mitgliedstaat nicht die ne-
gativen Einkünfte betreffend ein ihm gehörendes, in einem an-
deren Mitgliedstaat belegenes Wohngebäude geltend machen
kann, während ein im erstgenannten Mitgliedstaat Ansässiger
solche negativen Einkünfte bei der Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlage für seine Einkünfte geltend machen kann.

taxlex-EC 2008/131

C-253/07, Canterbury Hockey Club
Mehrwertsteuerbefreiung für
Dienstleistungen an Sportvereine
Der Rs Canterbury Hockey Club und Canterbury La-
dies Hockey Club (in der Folge: Hockey Clubs) liegt
folgender Sachverhalt zugrunde: Die Hockey Clubs
sind Sportvereine, deren Mitglieder jährliche Beiträge
für ihre Mitgliedschaft zahlen. Die Hockey Clubs ih-
rerseits sind wiederum Mitglieder von England Ho-
ckey Limited (in der Folge: England Hockey), einer
Einrichtung ohne Gewinnstreben, welche die Förde-
rung des Hockeysports in England zum Ziel hat. In
dieser Funktion erbrachte England Hockey verschie-
dene Dienstleistungen an die Hockey Clubs wie bspw
Kurse für Trainer, Schiedsrichter, Jugendliche etc,
Beratung im Bereich Marketing und bei der Gewin-

4) Direkte Steuern: Europäische Kommission fordert Spanien auf, die
diskriminierende Besteuerung gebietsfremder Steuerpflichtiger zu be-
enden, IP/08/1533 (16. 10. 2008).

5) Schlussanträge GA Trstenjak 10. 1. 2008, C-360/06, Heinrich Bauer
Verlag Beteiligungs GmbH.

6) EuGH 2. 10. 2008, C-360/06, Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs
GmbH.

7) Vgl hierzu näher Gurtner/Hofbauer/Kofler, taxlex 2008/34.
8) EuGH 21. 2. 2006, C-152/03, Ritter-Coulais, Slg 2006, I-1711.
9) EuGH 18. 7. 2007, C-182/06, Lakebrink und Peters-Lakebrink, Slg

2007, I-6705.
10) EuGH 16. 10. 2008, C-527/06, R.H.H. Renneberg; vgl auch Schluss-

anträge GA Mengozzi 25. 6. 2008, C-527/06, R.H.H. Renneberg.



nung von Sponsoren, verschiedene Vereinsverwal-
tungsdienste und Versicherungsschutz für Vereine etc.
Für die Erbringung dieser Leistungen zahlten die Ho-
ckey Clubs Mitgliedsbeiträge.

Strittig war im gegenständlichen Fall, ob diese
Dienstleistungen an die Hockey Clubs gem Art 13
Teil A Abs 1 lit m der 6. MwSt-RL (Art 132 Abs 1
lit m der RL 2006/112) befreit sind, wonach be-
stimmte, in engem Zusammenhang mit Sport und
Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen, die
Einrichtungen ohne Gewinnstreben an Personen er-
bringen, die Sport oder Körperertüchtigung ausüben,
von der Steuer befreit sind. Fraglich war insb, ob die
Steuerbefreiung auch dann anwendbar ist, wenn die
Dienstleistungen nicht unmittelbar an natürliche Per-
sonen, sondern – wie im gegenständlichen Fall – an
Vereine erbracht werden, deren Mitglieder den Sport
ausüben. Der EuGH kam in seinem Urteil v 16. 10.
200811) zu folgendem Ergebnis:

1. Art 13 Teil A Abs 1 lit m (der 6. MwSt-RL) ist dahin
auszulegen, dass er im Kontext von Personen, die Sport aus-
üben, auch Dienstleistungen erfasst, die juristischen Personen
und nicht eingetragenen Vereinigungen erbracht werden, so-
weit − was das vorlegende Gericht zu prüfen hat − diese Leis-
tungen in engem Zusammenhang mit Sport stehen und für
dessen Ausübung unerlässlich sind, die Leistungen von Ein-
richtungen ohne Gewinnstreben erbracht werden und die tat-
sächlichen Begünstigten dieser Leistungen Personen sind, die
den Sport ausüben.

2. Die in Art 13 Teil A Abs 1 lit m (der 6. MwSt-RL)
enthaltene Wendung „bestimmte in engem Zusammenhang
mit Sport . . . stehende Dienstleistungen“ ermächtigt die Mit-
gliedstaaten nicht, die in dieser Vorschrift vorgesehene Befrei-
ung hinsichtlich der Empfänger der in Rede stehenden Dienst-
leistungen zu beschränken.

Anmerkung: In seiner Begründung führt der
EuGH aus, dass die in der 6. MwSt-RL vorgesehenen
Steuerbefreiungen zwar eng auszulegen sind, dies je-
doch nicht in einer Weise geschehen darf, dass die be-
absichtigte Wirkung oder der Zweck der Bestimmung
verloren geht.12) Folglich ist für die Frage, ob die
Dienstleistungen steuerbefreit sind, die Identität des
formalen Empfängers einer Dienstleistung und die
Rechtsform, in der er diese in Anspruch nimmt, un-
erheblich.13) Um in den Genuss dieser Steuerbefrei-
ung zu gelangen, müssen die Dienstleistungen jedoch
nach Art 13 Teil A Abs 1 lit m und Abs 2 lit b erster
Gedankenstrich der 6. MwSt-RL (Art 132 Abs 1
lit m iVm Art 134 lit a der RL 2006/112) von einer
Einrichtung ohne Gewinnstreben erbracht werden,
sie müssen mit dem Sport in engem Zusammenhang
stehen und für seine Ausübung unerlässlich sein und
die tatsächlichen Begünstigten dieser Leistungen
müssen die Personen sein, die den Sport ausüben. Da-
gegen kann diese Steuerbefreiung nicht Dienstleis-
tungen für Sportvereine und deren Betrieb, wie zB
Beratungen im Bereich des Marketings und der Ge-
winnung von Sponsoren, zugute kommen. Weiters
ist die Anwendung der Steuerbefreiung ausgeschlos-
sen, wenn die erbrachten Leistungen im Wesentli-
chen dazu bestimmt sind, der Einrichtung zusätzliche
Einnahmen zu verschaffen, die in unmittelbarem
Wettbewerb mit der MwSt unterliegenden gewerbli-
chen Unternehmen durchgeführt werden (Art 13 Teil
A Abs 2 lit b zweiter Gedankenstrich der 6. MwSt-

RL bzw Art 134 lit b der RL 2006/112).14) Zur Frage
der Beschränkung der Steuerbefreiung auf Sport aus-
übende Einzelpersonen führt der EuGH aus, dass
Art 13 Teil A Abs 2 der 6. MwSt-RL keine Be-
schränkung hinsichtlich bestimmter Gruppen von
Leistungsempfängern vorsieht und die Mitgliedstaa-
ten daher nicht befugt sind, bestimmte Gruppen
von Leistungsempfängern von der Befreiung auszu-
schließen.15)

taxlex-EC 2008/132

C-157/07, Krankenheim Ruhesitz
am Wannsee
Betriebsstättenverluste und
Nachversteuerung im Ansässigkeitsstaat
des Stammhauses
Bei dem Krankenheim Ruhesitz am Wannsee handelt
es sich um eine deutsche KapGes, die in Österreich
von 1982 bis 1994 eine Betriebsstätte unterhielt.
Diese Betriebsstätte war bis 1990 verlustbringend,
während in den vier Folgejahren Gewinne erzielt wur-
den. Deutschland ließ die Betriebsstättenverluste zum
Abzug zu, nahm jedoch in Höhe der in Österreich
erwirtschafteten Gewinne von 1991 bis 1994 eine
Nachversteuerung vor. Österreich gewährte hingegen
keinen Verlustabzug, da die Verlustberücksichtigung
subsidiär nur insofern erfolgte, als das betreffende Un-
ternehmen in den Verlustentstehungsjahren kein po-
sitives Welteinkommen erwirtschaftete, was jedoch
nicht der Fall war. Der EuGH verneinte in seinem
Urteil v 23. 10. 200816) die Gemeinschaftswidrigkeit
der geprüften deutschen Regelung:

Art 31 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum v 2. 5. 1992 steht einer nationalen Steuerrege-
lung nicht entgegen, nach der die Verluste einer Betriebsstätte,
die in einem anderen Staat als dem Ansässigkeitsstaat ihres
Stammhauses belegen ist, bei der Festsetzung der Einkommen-
steuer des Stammhauses berücksichtigt werden können, später
aber, sobald die Betriebsstätte Gewinne erwirtschaftet, steuer-
lich wieder hinzugerechnet werden müssen, wenn der Betriebs-
stättenstaat keinen Vortrag von Verlusten einer Betriebsstätte
einer in einem anderen Staat ansässigen Gesellschaft zulässt
und wenn nach einem zwischen den beiden betreffenden Staa-
ten abgeschlossenen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung die Einkünfte einer solchen Einheit im Ansässigkeits-
staat ihres Stammhauses von der Steuer befreit sind.

Anmerkung: Eingangs sei angemerkt, dass die
Entscheidung zu Art 31 EWR-Abkommen ergangen
ist. Hierin ist das Recht zur freien Niederlassung nor-
miert. Es ist davon auszugehen, dass das vorliegende

EUROPA & STEUERN
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11) EuGH 16. 10. 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club und Canter-
bury Ladies Hockey Club.

12) EuGH 16. 10. 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club und Canter-
bury Ladies Hockey Club, Rz 17.

13) EuGH 16. 10. 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club und Canter-
bury Ladies Hockey Club, Rz 31.

14) EuGH 16. 10. 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club und Canter-
bury Ladies Hockey Club, Rz 32 f.

15) EuGH 16. 10. 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club und Canter-
bury Ladies Hockey Club, Rz 39.

16) EuGH 23. 10. 2008, C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-
Seniorenheimstatt GmbH.



Urteil im gleichen Maß auf den EG-Vertrag übertrag-
bar ist.

Das Urteil befasst sich mit der Thematik der Be-
rücksichtigung von in ausländischen Betriebsstätten
entstandenen Verlusten im Ansässigkeitsstaat des
Stammhauses und der Zulässigkeit der Nachversteue-
rung derselben im Fall von späteren Betriebsstätten-
gewinnen. Die vorliegende Rs weicht insofern von
der Rs Lidl Belgium17) ab, als sich letztere mit der
Nachfolgeregelung zu § 2 a Abs 3 dEStG in der
maßgeblichen Fassung beschäftigt.18) Trotz der vom
EuGH konstatierten Beschränkungswirkung der die-
ser Rs zugrundeliegenden Gesetzeslage, erachtete der
EuGH dieselbe als durch das Kohärenzprinzip ge-
rechtfertigt. Die Beschränkung sei zudem für die Ziel-
erreichung geeignet und verhältnismäßig.19) Nach
Ansicht des EuGH sei die Beschränkung vielmehr
dem Betriebsstättenstaat zuzurechnen. Dies ist aus
österreichischer Sicht insofern beachtenswert, als es
sich hierbei um § 102 Abs 2 Z 2 EStG handelt. Ent-
sprechend der aktuellen österreichischen Rechtslage
steht beschränkt Steuerpflichtigen der Verlustabzug
bei betrieblich tätigen Betriebsstätten nur insoweit
zu, als der Verlust die übrigen Einkünfte im Verlust-
entstehungsjahr oder in einem der folgenden Jahre
übersteigt.20) Der EuGH scheint sich daher – ohne
gesonderte Prüfung – der Rechtsauffassung des
BFH im Rahmen seines Vorlagebeschlusses sowie
der hA im österreichischen Schrifttum anzuschlie-
ßen.21) Wenngleich der VwGH die Frage der Ge-
meinschaftskonformität des § 102 Abs 2 Z 2 letzter
Satz EStG bisher offen gelassen hat,22) gehen die Ver-
waltungspraxis23) und die Rsp24) zumindest davon
aus, dass die Beschränkung der Verlustverwertung
dann nicht zur Anwendung kommen kann, wenn
ein dem OECD-MA nachgebildetes abkommens-
rechtliches Diskriminierungsverbot eingreift; diesfalls
ist bei Nachweis, dass eine Verlustverwertung im An-
sässigkeitsstaat nicht möglich ist, für die inländische
Betriebsstätte der Verlustvortrag einzuräumen.25)

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTE

taxlex-EC 2008/133

C-407/07, Stichting Centraal Begleidings-
orgaan voor de Intercollegiale Toetsing
Steuerbefreiung für Zusammenschlüsse
steuerbefreiter Personen
In der Rs Stichting Centraal Begleidingsorgaan voor de
Intercollegiale Toetsing (in der Folge: Stichting) geht es
um folgenden Sachverhalt: Die Stichting ist eine Stif-
tung, zu deren Mitgliedern verschiedene Kranken-
versicherungsanstalten und deren Einrichtungen (zB
Krankenhäuser), gehören, deren Tätigkeiten von der
Mehrwertsteuer befreit sind. Ziel der Stiftung ist,
die Qualität der ärztlichen Heilbehandlung zu verbes-
sern. Zu diesem Zweck erbringt sie ihren Mitgliedern
gegenüber verschiedene Dienstleistungen (zB betref-
fend die Aufrechterhaltung beruflicher Standards für
Ärzte und Pflegepersonal), wobei die dabei anfallen-
den Kosten auf die Mitglieder anteilig (zB anhand
der Bettenzahl der Krankenhäuser) umgelegt werden.

Von den niederländischen Steuerbehörden werden
diese Dienstleistungen gem Art 13 Teil A Abs 1 lit f
der 6. MwSt-RL (Art 132 Abs 1 lit f der RL 2006/
112) als steuerfrei behandelt. Vereinzelt werden je-
doch auch Leistungen aus dem Aufgabenbereich der
Stiftung nur an einzelne Mitglieder erbracht, deren
Kosten nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt, son-
dern direkt mit der jeweiligen Einrichtung abgerech-
net werden. Fraglich war, ob auch für diese Dienst-
leistungen die Steuerbefreiung anwendbar ist. In ih-
ren Schlussanträgen v 9. 10. 200826) bejaht dies GA
Sharpston:

Art 13 Teil A Abs 1 lit f (der 6. MwSt-RL) gilt für
Dienstleistungen, die von Zusammenschlüssen, die in seinen
Anwendungsbereich fallen, ihren Mitgliedern erbracht wer-
den, selbst wenn diese Dienstleistungen nur einem oder mehre-
ren Mitgliedern erbracht werden, vorausgesetzt, dass die sons-
tigen Bedingungen der Vorschrift erfüllt sind.

Anmerkung: In ihrer Begründung führt GA
Sharpston aus, dass eine zu wörtliche Auslegung der
Begriffe „Anteil“ und „gemeinsam“ eine nicht ge-
rechtfertigte und künstliche Beschränkung des An-
wendungsbereichs der Befreiung darstellt. Hierbei
sei weiters zu beachten, dass die Interessen der Mit-
glieder unterschiedlich sein können und, dass die
Leistungen von Zusammenschlüssen iSd Art 13 Teil
A Abs 1 lit f der 6. MwSt-RL, je nach Interesse der
Mitglieder, an alle, manche oder auch nur an einzelne
Mitglieder erbracht werden. Trotzdem sind die Kos-
ten für das Erbringen dieser Dienstleistungen weiter-
hin gemeinsame Ausgaben, da sie vom für diese Zwe-
cke gebildeten Zusammenschluss der Mitglieder getä-
tigt worden sind und sich mit Hilfe von Kostenzu-
rechnungsmethoden durchaus der genaue Anteil der
Ausgaben, der jeder einzelnen Dienstleistung zuge-
ordnet werden kann, ermitteln lässt.27)
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17) EuGH 15. 5. 2008, C-414/06, Lidl Belgium GmbH & Co. KG.
18) Vgl hierzu auch kritisch Rehm/Nagler, GmbHR 2008, 714.
19) Rz 43 ff des Urteils.
20) EStR 2000 Rz 8059.
21) Siehe aus dem jüngeren Schrifttum zB Tumpel, SWI 2001, 55;

Hruschka/Bendlinger, SWI 2003, 271; Doralt/Ludwig, EStG § 102
Tz 37; ausführlich dazu W. Loukota, EG-Grundfreiheiten und be-
schränkte Steuerpflicht (2006) 219 ff.

22) Siehe VwGH 18. 11. 2003, 99/14/0011, ÖStZB 2004/462, 486;
dazu Hohenwarter, GeS 2004, 282.

23) EStR 2000 Rz 8059; s auch H. Loukota, SWI 2005, 60, und H. Lou-
kota in Achatz/D. Aigner/G. Kofler/Tumpel, Internationale Umgrün-
dungen 386 ff.

24) VwGH 16. 2. 2006, 2005/14/0036, ÖStZB 2006/402, 496; UFS
Wien 21. 3. 2005, RV/0495-W/04; UFS Wien 3. 8. 2005, RV/
1266-W/04; UFS Wien 7. 4. 2006, RV/0439-W/05.

25) Siehe zu diesem Ansatz der Vermeidung einer doppelten Verlustver-
wertung zB EStR 2000 Rz 8059 und VwGH 16. 2. 2006, 2005/
14/0036, ÖStZB 2006/402, 496; dazu ausführlich und kritisch
Schneeweiss, SWI 2006, 315 ff.

26) Schlussanträge GA Sharpston 9. 10. 2008, C-407/07, Stichting Centr-
aal Begleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing.

27) Schlussanträge GA Sharpston 9. 10. 2008, C-407/07, Stichting Centr-
aal Begleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Rz 17 f.
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C-318/07, Persche
Spenden an ausländische,
gemeinnützige Einrichtungen
Der in Deutschland ansässige Herr Persche hat eine
Sachspende zugunsten eines portugiesischen Kinder-
heims getätigt. Dieses Kinderheim war in Portugal
als wohltätige Einrichtung staatlich anerkannt. Nach
der deutschen nationalen Regelung blieb Herrn Per-
sche jedoch ein Abzug dieser Spende als Sonderaus-
gabe verwehrt, da diese nicht an eine deutsche Wohl-
tätigkeitsorganisation ging. GA Mengozzi kommt in
seinen Schlussanträgen v 14. 10. 200828) zu folgen-
den Erkenntnissen:

1. Bei Spenden eines Angehörigen eines Mitgliedstaats in
Form von Gegenständen des täglichen Bedarfs an Einrichtun-
gen, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben und
nach dem Recht dieses Mitgliedstaats als gemeinnützig aner-
kannt sind, handelt es sich um Kapitalverkehr iSd Art 56 EG.

2. Die Art 56 EG und 58 EG sind dahin auszulegen, dass
sie der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, wonach
einem dort Steuerpflichtigen ein Spendenabzug nur dann ge-
währt werden kann, wenn die begünstigte als gemeinnützig
anerkannte Einrichtung in diesem Mitgliedstaat niedergelas-
sen ist, ohne dass diesem Steuerpflichtigen die Möglichkeit ge-
geben wäre, den Beweis dafür zu erbringen, dass die in einem
anderen Mitgliedstaat niedergelassene und nach dem Recht
dieses Mitgliedstaats als gemeinnützig anerkannte begünstigte
Einrichtung die Anforderungen erfüllen kann, die nach den
Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats für im Inland an-
sässige Einrichtungen gleicher Art gelten.

3. Die Finanzbehörden eines Mitgliedstaats können nicht
verpflichtet werden, zur Aufklärung eines Sachverhalts, der in
die gerichtliche Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaats
fällt, auf die Mechanismen der Zusammenarbeit zurückzu-
greifen, die in der RL 77/799/EWG des Rates v 19. 12. 1977
über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Be-
hörden der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern
in der durch die RL 92/12/EWG des Rates v 25. 2. 1992 über
das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die
Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren geänderten Fas-
sung vorgesehen sind; sie sind berechtigt, gemäß dem Verfah-
rensrecht ihres Mitgliedstaats von einem Steuerpflichtigen zu
verlangen, die Beweise vorzulegen, die sie für die zutreffende
Festsetzung seiner Steuer für erforderlich halten, einschließlich
der Frage, ob ihm eine Steuerbefreiung gewährt werden kann.
Um jedoch die wirksame Anwendung des freien Kapitalver-
kehrs sicherzustellen, dürfen die Finanzbehörden des ersten
Mitgliedstaats, wenn die vom Steuerpflichtigen verlangten Be-
weise die Satzung und/oder die tatsächliche Geschäftsführung
einer begünstigten Einrichtung betreffen, die in einem anderen
Mitgliedstaat als gemeinnützig anerkannt und dort niederge-
lassen ist, dem Steuerpflichtigen den Steuerabzug nicht versa-
gen, ohne vorher die Schwierigkeiten berücksichtigt zu haben,
denen sich der Steuerpflichtige bei der Beibringung der ver-
langten Beweise trotz aller Anstrengungen, die er bereits unter-
nommen hat, gegenübersieht, und ohne angesichts dieser
Schwierigkeiten die realen Möglichkeiten geprüft zu haben,
sich diese Beweise mit Hilfe der zuständigen Behörden eines
anderen Mitgliedstaats im von der RL 77/799 vorgegebenen
Rahmen oder gegebenenfalls im Rahmen der Anwendung eines
bilateralen Steuerabkommens zu beschaffen. Es ist Sache des
nationalen Gerichts, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Ver-
sagung des begehrten Steuerabzugs ohne Rückgriff auf die mit
der RL 77/799 eingeführte Zusammenarbeit zwischen den na-
tionalen Verwaltungen auf einer gewissenhaften Würdigung
der genannten Beweise beruht.

Anmerkung: Die vorliegende Rs ist auch aus
österreichischer Sicht mit Interesse zu verfolgen, da
auch die österreichische Rechtslage für die Abzugsfä-
higkeit von Spenden als Betriebsausgaben (§ 4 Abs 4
Z 5 und 6 EStG) oder als Sonderausgabe (§ 18 Abs 1
Z 7 EStG) regelmäßig explizit auf inländische Ein-
richtungen verweist. Folgt der EuGH daher der
Rechtsauffassung des GA, so wären bspw auch Spen-
den an Dachverbände des Behindertensports oder an
Museen im EU-Ausland in Österreich steuerlich ab-
zugsfähig, sofern es dem Steuerpflichtigen gelingt,
der österreichischen Finanzverwaltung die für inländi-
sche äquivalente Einrichtungen bestehenden, gesetzli-
chen Anforderungen nachzuweisen. Sofern der Steu-
erpflichtige hierbei auf erhebliche Schwierigkeiten in
der Nachweisführung stößt, wäre Österreich unter
Umständen verpflichtet, die hierfür erforderlichen
Nachweise im Wege der gegenseitigen Amtshilfe
selbst einzuholen.

taxlex-EC 2008/135

C-371/07, Danfoss und AstraZeneca
Unentgeltliche Bewirtung von Personal
und Geschäftspartnern
Die beiden dänischen Unternehmen Danfoss und
AstraZeneca bewirten in ihren Kantinen Geschäfts-
partner und Personal anlässlich von Sitzungen unent-
geltlich. Fraglich war, ob eine derartige Bewirtung als
einer Lieferung bzw Dienstleistung iSd Art 5 Abs 6
bzw Art 6 Abs 2 der 6. MwSt-RL (Art 16 bzw Art 26
der RL 2006/112) gleichgestellten Leistung anzuse-
hen ist, für welche unter den in diesen Bestimmungen
enthaltenen Voraussetzungen Mehrwertsteuer anfällt.
Darüber hinaus stellte sich die Frage, ob Dänemark
auf Basis der Standstill-Klausel des Art 17 Abs 6
UAbs 2 der 6. MwSt-RL (Art 176 der RL 2006/112)
den Vorsteuerabzug aus Einkäufen für die unentgelt-
liche Bewirtung von Geschäftspartnern und/oder Per-
sonal anlässlich von Sitzungen versagen darf. GA
Sharpston kommt in ihren Schlussanträgen v 23. 10.
200829) zu folgendem Ergebnis:

1. Zu Frage 4: Art 5 Abs 6 und/oder Art 6 Abs 2 (der
6. MwSt-RL) erfassen die unentgeltliche Bewirtung von Ge-
schäftspartnern durch ein steuerpflichtiges Unternehmen in
der betriebseigenen Kantine, wenn die Bewirtung in erster Li-
nie unternehmensfremden Zwecken dient. Solche Lieferungen
oder Dienstleistungen können aber auch in erster Linie Zwe-
cken des Unternehmens dienen, insbesondere wenn sie dazu
bestimmt sind, die Effizienz von Sitzungen, an denen die Be-
wirteten teilnehmen, zu steigern, so dass solche Fälle nicht von
den genannten Vorschriften erfasst werden.

2. Zu Frage 5: Dieselben Vorschriften erfassen die unent-
geltliche Bewirtung von Arbeitnehmern durch ein steuerpflich-
tiges Unternehmen in der betriebseigenen Kantine, wenn die
Bewirtung in erster Linie dem privaten Bedarf der Arbeitneh-
mer dient. Solche Lieferungen oder Dienstleistungen können
aber auch in erster Linie Zwecken des Unternehmens des Ar-
beitgebers dienen, insb wenn den Arbeitnehmern aufgrund
der Unternehmenszwänge eine Wahl genommen wird, die sie
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28) Schlussanträge GA Mengozzi 14. 10. 2008, C-318/07, Hein Persche.
29) Schlussanträge GA Sharpston 23. 10. 2008, C-371/07, Danfoss und

AstraZeneca.



andernfalls gehabt hätten, und sie die Bewirtung in Anspruch
nehmen müssen, so dass solche Fälle nicht von den genannten
Vorschriften erfasst werden.

3. Lieferungen oder Dienstleistungen dürfen gem Art 5
Abs 6 und/oder Art 6 Abs 2 (der 6. MwSt-RL) auf jeden Fall
nur dann einer Lieferung oder Dienstleistung gegen Entgelt
gleichgestellt werden, wenn die im Fall einer solchen Gleichstel-
lung die Besteuerungsgrundlage bildenden Gegenstände oder
Dienstleistungen zu einem vollen oder teilweisen Abzug der
Mehrwertsteuer berechtigt haben.

4. Zu den Fragen 1 bis 3: Nach Art 17 Abs 6 Uabs 2
(der 6. MwSt-RL) darf ein Mitgliedstaat keine Abzugsbe-
schränkung für Ausgaben „beibehalten“, bei denen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Richtlinie aufgrund einer Ver-
waltungspraxis ein Abzugsrecht anerkannt war, selbst wenn
die Abzugsbeschränkung in den nationalen Rechtsvorschriften
theoretisch vorgesehen war. Sobald ein Mitgliedstaat nach In-
krafttreten der Richtlinie den Abzug der Mehrwertsteuer bei
bestimmten Ausgaben zugelassen hat, darf er diese Ausgaben
später nicht wieder vom Abzugsrecht ausschließen, selbst wenn
ein solcher Ausschluss bei Inkrafttreten der Richtlinie vorgese-
hen war.

Anmerkung: GA Sharpston führt unter Bezug-
nahme auf die einschlägige Rsp des EuGH in den
Rs Fillibeck30) und Scandic31) aus, dass es normaler-
weise nicht zur unternehmerischen Tätigkeit eines
Arbeitgebers gehört, die Arbeitnehmer unentgeltlich
zu verpflegen. Verpflegung dient normalerweise ih-
rem privaten Bedarf. In der Regel haben sie dabei in
gewissem Umfang freie Wahl – vergleichbar mit der
Wahl ihrer Kleidung oder des Verkehrsmittels für
die Beförderung zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te. Auch hier besteht jedoch die Möglichkeit, dass die
Anforderungen des Arbeitsplatzes dem Arbeitnehmer
diese Wahl nehmen und ihn sogar verpflichten, bspw
eine feststehende Mahlzeit, die durchaus nicht immer
seinem Geschmack entsprechen mag, an seinem Ar-
beitsplatz gemeinsam mit Geschäftspartnern oder an-
deren mit ihm eine Schulung absolvierenden Kolle-
gen einzunehmen. In derartigen Fällen erfüllt er kon-
krete Anforderungen, die in erster Linie den Zwecken
des Unternehmens seines Arbeitgebers und nicht sei-
nem privaten Bedarf dienen. Die unentgeltliche Be-
wirtung durch den Arbeitgeber ist dann nicht als Leis-
tung für den privaten Bedarf einzustufen.32) Auf
dieser Linie liegt auch die Entscheidung des UFS33)
zur kostenlosen Verköstigung von Mitarbeitern eines
Liftbetreibers, wonach die Essenseinnahme am Ar-
beitsplatz zur Verhinderung von Betriebsunterbre-
chungen im überwiegenden betrieblichen Interesse
liegt und daher keinen einer Lieferung oder Dienst-
leistung gleichgestellten Vorgang auslöst.

VORLAGEFRAGEN UND
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EC 2008/136

C-311/08, SGI
Gemeinschaftsrechtskonformität
grenzüberschreitender Verrechnungs-
preiskorrekturen
Mit seiner Vorlagefrage in der Rs SGImöchte der bel-
gische Tribunal de Première Instance de Mons im We-

sentlichen in Erfahrung bringen, ob die nur in grenz-
überschreitenden Situationen erfolgende Besteuerung
aufgrund von Verrechnungspreiskorrekturen gemein-
schaftsrechtskonform ist.34) Angefragt wurde, ob
Art 43 bzw Art 56 (iVm Art 48 EG und ggf Art 12
EG) Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats entge-
genstehen,

die wie die im vorliegenden Fall streitigen zur Besteuerung
eines außergewöhnlichen oder unentgeltlichen Vorteils bei einer
gebietsansässigen belgischen Gesellschaft führen, die diesen Vor-
teil einer in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen und
mit ihr unmittelbar oder mittelbar verflochtenen Gesellschaft
gewährt hat, obwohl die gebietsansässige belgische Gesellschaft
unter gleichen Voraussetzungen nicht bezüglich eines außerge-
wöhnlichen oder unentgeltlichen Vorteils besteuert werden
kann, wenn sie diesen Vorteil einer anderen in Belgien nieder-
gelassenen Gesellschaft gewährt hat, mit der sie unmittelbar
oder mittelbar verflochten ist.

taxlex-EC 2008/137

C-316/08, Latex
Recht auf Vorsteuerabzug
Die Rs Latex betrifft ein Vorabentscheidungsersuchen
des Corte Suprema di Cassazione (Italien).35) Dem
EuGH werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Lässt Art 18 Abs 4 (der 6. MwSt-RL) es angesichts der
Neutralität der Mehrwertsteuer zu, dass die Mitgliedstaaten
das Recht auf Steuerabzug – auch in dem auf das betreffende
Jahr folgenden Zeitraum – vollkommen ausschließen und nur
eine Erstattung vorsehen?

2. Wenn ja, ergibt sich aus der genannten Bestimmung so-
wie aus dem Grundsatz der Wirksamkeit des Schutzes der
durch die Gemeinschaftsordnung gewährten Rechte eine Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, jedenfalls zu gewährleisten,
dass diese Erstattung innerhalb angemessen kurzer Fristen er-
folgt?

taxlex-EC 2008/138

C-338, 339/08, Ferrero
Steuerabzug vom Ausgleichszuschlag und
Mutter-Tochter-RL
Die Vorlage der italienischen Commissione Tributaria
Regionale in der Rs Ferrero betrifft die Frage, ob der
italienische Steuerabzug vom Ausgleichszuschlag ei-
nen nach Art 5 Abs 1 der Mutter-Tochter-RL verbo-
tenen Steuerabzug an der Quelle darstellt, und beja-
hendenfalls, ob die Schutzklausel des Art 7 Abs 2
der RL anzuwenden ist.36)
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30) EuGH 16. 10. 1997, C-258/95, Fillibeck.
31) EuGH 20. 1. 2005, C-412/03, Scandic.
32) Schlussanträge GA Sharpston 23. 10. 2008, C-371/07, Danfoss und

AstraZeneca, Rz 53.
33) UFS 12. 6. 2006, RV/0389-K/05.
34) ABl C 260/5 (11. 10. 2008).
35) ABl C 260/6 (11. 10. 2008).
36) ABl C 260/7 (11. 10. 2008).
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C-307/08, Kommission/Belgien
Verbot der juristischen Doppelbesteuerung?
Die gemeinschaftsrechtlich akzeptierte Koexistenz
von unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht
in den Mitgliedstaaten setzt den grenzüberschreitend
tätigen Steuerpflichtigen der Gefahr der juristischen
Doppelbesteuerung aus. Dogmatisch ist eine solche
Doppelbesteuerung allerdings weder als Disparität
noch als verbotene Diskriminierung anzusehen; um-
stritten war und ist jedoch, ob eine Doppelbesteue-
rung wegen der spezifischen Höherbelastung grenz-
überschreitender Tätigkeiten als grundfreiheitsrecht-
lich verbotene (nichtdiskriminierende) Beschränkung
aufgefasst werden kann.37) Diesbezüglich hat der
EuGH allerdings in Kerckhaert-Morres38) die Doppel-
besteuerung als grundfreiheitsrechtlich unbedenklich
eingestuft und damit eine Beurteilung der Folgefrage
vermieden, welcher Staat gemeinschaftsrechtlich zum
Verzicht auf Besteuerungsansprüche angehalten ist.
Trotz dieses Urteils ist nach wie vor eine gewisse
Unklarheit in diesem Bereich auszumachen, zumal
nachfolgend mehrere Fälle zu dieser Thematik beim
EuGH anhängig gemacht wurden: In der vom
BFH39) vorgelegten Rs Block40) geht es um die Frage,
ob die Kapitalverkehrsfreiheit eine Anrechnung aus-
ländischer ErbSt zur Vermeidung einer Doppelbe-
steuerung gebietet. Die Vorlage in der RsDamseaux41)
greift erneut die bereits in Kerckhaert-Morres auf dem
Prüfstand gewesene belgische Dividendenbesteue-
rung auf. In die gleiche Kerbe schlägt nun auch die
Kommission mit ihrer Klage gegen Belgien.42) Kon-
kret beantragt die Kommission

festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus Art 56 EG sowie aus Art 40 des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verstoßen
habe, dass es der Doppelbesteuerung von Dividenden, die
von Gesellschaften, die in einem anderen Mitgliedstaat oder ei-
nem EWR/EFTA-Staat ansässig sind, an natürliche Personen
ausgeschüttet werden, nicht entgegenwirkt.

Anmerkung: Die Kommission greift mit dieser
Klage die vom EuGH bereits in der Rs Kerckhaert-
Morres für gemeinschaftsrechtskonform erachtete bel-
gische Rechtslage erneut auf. In ihrer Klage macht die
Kommission geltend, die belgische Steuerregelung
schaffe insofern eine ungerechtfertigte Beschränkung
des Kapitalverkehrs, als sie Dividenden, die natürli-
chen Personen von einer in einem anderen Mitglied-
staat oder in einem Staat des EWR niedergelassenen
Gesellschaft gezahlt würden (ausländische Dividen-
den), gleich besteuere wie Dividenden, die von in Bel-
gien niedergelassenen Gesellschaften ausgeschüttet
würden (inländische Dividenden), ohne die Quellen-
steuerabzüge im Quellenstaat der Dividenden zu be-
rücksichtigen. Eine solche Regelung benachteilige
grenzüberschreitende Kapitaltransaktionen insofern,
als sie private Steuerzahler von der Investition in Ak-
tien ausländischer Gesellschaften abhalte und gleich-
zeitig für Gesellschaften mit Sitz in anderen Mitglied-
staaten ein Hindernis in Bezug auf die Beschaffung
von Kapital in Belgien darstelle.

Offenbar teilt die Kommission daher den vom
EuGH in Kerckhaert-Morres angedachten Standpunkt

nicht, dass eine unentlastete juristische Doppelbe-
steuerung kein grundfreiheitsrechtliches Problem dar-
stelle, weil es an gemeinschaftsrechtlichen Auftei-
lungskriterien fehle; die Kommission wies daher in ih-
rer Pressemitteilung ausdrücklich darauf hin, dass sie
„bei der Abfassung der Klageschrift [. . .] das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Kerck-
haert-Morres, Rs. C-513/04, berücksichtigen“ werde.43)
Nach den Vorlagen in den Rs Block und Damseaux
sind somit drei Fälle beim EuGH anhängig, die in Er-
fahrung bringen wollen, ob die juristische Doppelbe-
steuerung im Binnenmarkt den Grundfreiheiten wi-
derspricht.44) Wenngleich diese Frage für die konkrete
belgische Rechtslage bereits durch Kerckhaert-Mor-
res45) geklärt erschien, werden diese Fälle dem EuGH
vielleicht die Problematik schärfer vor Augen führen
und ihm die Gelegenheit bieten, seinen binnenmarkt-
feindlichen Ansatz in Kerckhaert-Morres zu über-
denken.

taxlex-EC 2008/140

C-337/08, X Holding
Grenzüberschreitende
Gruppenbesteuerung
Mit seiner Vorlage in der Rs X Holding möchte der
niederländische Hoge Raad in Erfahrung bringen, ob
der Ausschluss der Gruppenbesteuerung über die
Grenze dem Gemeinschaftsrecht widerspricht:46)

Ist Art 43 EG iVm Art 48 EG dahin auszulegen, dass er
dem entgegensteht, dass durch die nationale Regelung eines
Mitgliedstaats [. . .], wonach eine Muttergesellschaft und ihre
Tochtergesellschaft die Wahl treffen können, dass die von ihnen
geschuldete Steuer bei der in diesem Mitgliedstaat ansässigen
Muttergesellschaft so erhoben wird, als handelte es sich um ei-
nen einzigen Steuerpflichtigen, diese Wahlmöglichkeit Gesell-
schaften vorbehalten wird, die hinsichtlich der Besteuerung ih-
res Gewinns der Steuerhoheit des betreffenden Mitgliedstaats
unterliegen?
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37) Dazu mwN Kofler, SWI 2006, 62 ff; Kofler, Doppelbesteuerungsab-
kommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht (2007) 154 ff; Kof-
ler/Mason, 14 CJEL 2007, 67 ff; H. Loukota/Jirousek, SWI 2007,
295 ff; Beiser, SWI 2008, 59 ff, und in FS Nolz (2008) 4 f.

38) EuGH 14. 11. 2006, C-513/04, Slg 2007, I-10967.
39) BFH 16. 1. 2008, II R 45/05.
40) Anhängig als C-67/08; s die Vorlage in ABl C 107/19 (26. 4. 2008),

und dazu Gurtner/Hofbauer/Kofler, taxlex-EC 2008/74.
41) Anhängig als Rs C-128/08; s die Vorlage in ABl C 142/17

(6. 6. 2008), und dazu Gurtner/Hofbauer/Kofler, taxlex-EC 2008/94.
42) ABl C 272/8 (25. 10. 2008); s bereits „Direkte Besteuerung: Komm-

mission verklagt Belgien wegen Diskriminierung bei Dividenden aus
dem Ausland“, IP/07/67 (22. 1. 2007); und vorgehend „Direkte Steu-
ern: Die Kommission fordert Belgien auf, diskriminierende Besteue-
rung von Dividenden aus dem Ausland einzustellen“, IP/06/1045
(20. 7. 2006).

43) Siehe „Direkte Besteuerung: Kommmission verklagt Belgien wegen
Diskriminierung bei Dividenden aus dem Ausland“, IP/07/67
(22. 1. 2007).

44) Für eine umfassende Diskussion s Kofler, Doppelbesteuerungsabkom-
men und Europäisches Gemeinschaftsrecht (2007) 154 ff.

45) EuGH 14. 11. 2006, C-513/04, Kerckhaert and Morres, Slg 2007,
I-10967.

46) ABl C 272/10 (25. 10. 2008).




